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Teil 1:
Um was geht es?



Inhalt des Vertragspakets mit der Europäischen Union

Stabilisierungsteil
• Erweiterung von fünf bestehenden Abkommen

• Personenfreizügigkeit
• Agrarprodukte
• Landverkehr
• Luftverkehr
• Produktezulassung

• Teilnahme an EU-Programmen (Forschung, Bildung, Jugend, Sport, Kultur)
• Verstetigung des Kohäsionsbeitrags (regelmässige Zahlungen)

Weiterentwicklungsteil
• Abschluss von drei neuen Abkommen

• Strom
• Lebensmittelsicherheit
• Gesundheit

1 Bundesbeschluss  1 Volksabstimmung

Verankerung institutioneller Elemente (dynamische Rechtsübernahme, 
einheitliche Auslegung, Streitbeilegungsmechanismus, Überwachungs- 
und Durchsetzungsmechanismen (z.B. Beihilfenrecht) usw.)

3 Bundesbeschlüsse  3 Volksabstimmungen

Das Weiterentwicklungspaket kann nur in Kraft treten, 
wenn das Stabilisierungspaket angenommen wird.



Vertragspaket mit der Europäischen Union





Zeitlicher Ablauf

• 20. Dezember 2024 – Abschluss der Verhandlungen

• 30. April 2025 – Bundesrat spricht sich für ein fakultatives Staatsvertragsreferendum aus

• 21. Mai 2025 – Paraphierung der Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
 95 Gesetzgebungsakte der EU (Rechtsakte mit Gesetzescharakter)
 Anpassung von 32 Schweizer Gesetzen und Erlass von 3 neuen Schweizer Gesetzen

• 13. Juni 2025 – Eröffnung der Vernehmlassung

• 31. Oktober 2025 – Abschluss der Vernehmlassung, anschl. Auswertung der Ergebnisse

• März 2026: Überweisung der Botschaft ans Parlament

• Sommersession 2026: Behandlung der Verträge im Erstrat

• Herbstsession 2026: Behandlung der Verträge im Zweitrat

• 2. Oktober 2026: Schlussabstimmungen im National- und Ständerat

• 28. Februar / 6. Juni 2027: Volksabstimmung



Teil 2: 
Zielsetzungen der EU und der Schweiz



Zielsetzungen der Europäischen Union

• Binnenmarkt mit einheitlicher Rechtsordnung: keine Binnengrenzen / freier Personenverkehr

• Wirtschafts- und Währungsunion

• Gewährleistung der vier Grundfreiheiten
 freier Warenverkehr
 Personenfreizügigkeit
 Dienstleistungsfreiheit
 freier Kapitalverkehr

• Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme ist für die EU wichtig
 Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsordnung  Rechtssicherheit
 einheitliche Anwendung des Unionsrechts: wichtig für die Europäische Integration
 dynamische Rechtsauslegung: „effet utile“

• Vereinheitlichung der Rechtsordnung als Hauptziel
 institutionelle Einbindung der Mitgliedstaaten



Zielsetzungen der Schweiz

• stabile und vorhersehbare Beziehungen mit der Europäischen Union

• Schaffung von Rechtssicherheit
 demokratische Mitwirkungsrechte: Bewahrung der schweizerischen Verfassungsordnung
 Kompetenzordnung Bund/Kantone: Bewahrung der schweizerischen Verfassungsordnung
 gerichtliche Unabhängigkeit: Bewahrung der schweizerischen Verfassungsordnung
 Unabhängigkeit der Schweiz: Stärkung als Standort sowie im aussenpolitischen Kontext

• Zugang zum europäischen Binnenmarkt für Schweizer Unternehmen

• Abschluss einzelner zusätzlicher Abkommen

• keine politischen Zielsetzungen 



Teil 3: 
Die Übernahme von künftigem Unionsrecht  - 
Zuständigkeiten und Abläufe 



Gesetzgebung: Abläufe und Zuständigkeiten

• Europäische Union
 Initiativrecht liegt einzig bei der Europäischen Kommission
 Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (Ministerrat): unverbindliche Beschlüsse
 Europäische Bürgerinitiative als qualifizierte Petition
 keine Sachabstimmungen, wo Stimmbürger oder Mitgliedstaaten Stellung nehmen können
 „Decision Shaping“ als Phase unverbindlicher Vorabklärungen 

• Schweizerische Eidgenossenschaft
 föderalistische  Verfassungsordnung: subsidiäre Generalkompetenz der Kantone (Art. 3 BV)
 Begründung neuer Bundeskompetenzen nur mit Zustimmung der Kantone
 obligatorisches Referendum für Verfassungsänderungen und Staatsverträge 
 Vernehmlassungen als verbindliche Vorstufe der parlamentarischen Beratungen
 Zweikammersystem mit Differenzbereinigungsverfahren
 Referendumsrecht: Möglichkeit, Sachabstimmungen zu erzwingen
 Volksinitiative als Korrektiv in der politischen Mechanik
 Initiativ- und Referendumsrecht für Kantone



Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme

• Zielsetzung der Europäischen Union
 überall sollen die gleichen Regeln gelten
 ständige Aktualisierung der bestehenden Verträge 

• Erarbeitung von EU-Regulierungen
 „Decision Shaping“: informeller Prozess, in dem keine Entscheidungen getroffen werden
 findet statt, wenn noch kein konkretes Gesetzesprojekt vorliegt
 zuständig für die Position der Schweiz sind die verantwortlichen Departemente und das EDA

• Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments
 Informationsreisen nach Brüssel
 Einsitznahme in einem gemischten parlamentarischen Ausschuss
 Bestimmung eines zuständigen Mitarbeiters der Parlamentsdienste
 völlig unklare Rolle des Parlaments

• Weitere offene Fragen
 Ausschaltung des Vernehmlassungsverfahrens (Art. 147 BV)
 Übergehen der Kompetenzordnung (Art. 3 BV)





• Daueraufenthaltsrecht für alle?
„690’000 Personen wären fünf Jahre nach Übernahme der neuen Personen-
freizügigkeitsregeln auf einen Schlag berechtigt, in der Schweiz ein Dauer-
aufenthaltsrecht zu beantragen. (…) Integrationskriterien, die es für eine 
Niederlassungsbewilligung braucht, spielen für den Erhalt des Daueraufent-
haltsrechts keine Rolle.“

 
• Anstieg der Sozialhilfekosten

„Wer einmal das Daueraufenthaltsrecht besitzt, verliert es nur noch in Aus-
nahmefällen – aber nicht wenn er Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bezieht. 
Der Bund rechnet deshalb mit 3000 bis 4000 zusätzlichen Sozialhilfefällen 
pro Jahr und damit verbundenen Mehrkosten von bis zu 74 Mio. Franken.“

• Untaugliche Schutzklausel
„Wenn durch die Zuwanderung «schwerwiegende wirtschaftliche oder 
soziale Probleme» entstehen, kann die Schweiz den freien Personenverkehr 
künftig vorübergehend einschränken. Sie muss dafür an ein Schiedsgericht 
gelangen.“
„Und was ist, wenn das Schiedsgericht das Schutzklauselbegehren der 
Schweiz abschmettert? Dann könnte die Schweiz trotzdem den freien 
Personenverkehr vorübergehend einschränken. Doch dies hätte seinen Preis: 
Die EU dürfte dann ihrerseits ein Schiedsgerichtsverfahren auslösen und 
Vergeltungsmassnahmen ergreifen.“

Tages-Anzeiger, 10. November 2025



Abläufe bei der Übernahme von Unionsrecht

• Integrationsverfahren
 Bestimmungen werden durch Integration in die Abkommen Teil der Schweizer Rechtsordnung
 ist ein Fall direkter Anwendbarkeit
 Vernehmlassungsverfahren unmöglich
 parlamentarische Debatte nur in Ausnahmefällen (fakultatives oder obligatorisches Referendum)

• Äquivalenzverfahren
 Rechtsakte, welche die Schweiz übernimmt, sind nicht direkt anwendbar
 Schweiz muss sicherstellen, dass das Landesrecht gleichwertig bzw. äquivalent ist – nicht identisch
 Vernehmlassungsverfahren normalerweise möglich
 parlamentarische Debatte für den Fall, dass die Umsetzung auf Gesetzesstufe erfolgt
 Referendum möglich im Fall, dass die Umsetzung auf Gesetzesstufe erfolgt
 inhaltliche Änderungen wohl nur in Randfragen möglich



Abläufe beim Integrationsverfahren 

• Integrationsverfahren
 Bestimmungen werden durch Integration in die Abkommen Teil der Schweizer Rechtsordnung
 EU informiert die Schweiz im Gemischten Ausschuss, dass ein Rechtsakt erlassen wurde
 Meinungsaustausch im Gemischten Ausschuss auf Antrag möglich

 Klärung, ob eine Ausnahme vorliegt oder Übergangsmodalitäten (z.B. Fristen) nötig sind
 Schweiz muss anmelden, ob verfassungsrechtliche Pflichten erfüllt werden müssen, bevor der 

Beschluss in Kraft treten kann (fakultatives oder obligatorisches Referendum)
 Bestimmungen treten sofort in Kraft, ausser eine Ausnahme ist angemeldet. Bei Vorliegen einer 

Ausnahme müssen die neuen Bestimmungen vorläufig angewendet werden, ausser die Schweiz teilt 
„unter Angabe von Gründen“ mit, dass dies nicht möglich ist.

Wenn die Schweizer Vertretung im Gemischten Ausschuss vergisst, einen Meinungsaustausch 
zu fordern oder eine Ausnahme anzumelden, kann kein Referendum mehr stattfinden bzw. die 
Schweizer Behörden können sich zur neuen Regelung nicht mehr äussern.



Abläufe beim Äquivalenzverfahren

• Äquivalenzverfahren
 Schweiz muss sicherstellen, dass das Landesrecht gleichwertig bzw. äquivalent ist (nicht identisch)

 Rechtsakte, welche die Schweiz übernimmt, sind nicht direkt anwendbar

Im Rechtsetzungsverfahren der EU ist die Schweiz nicht involviert. Bei der inhaltlichen Umsetzung der 
entsprechenden Bestimmungen in der Schweiz verbleibt ein kleiner Handlungsspielraum:

 Vernehmlassungsverfahren normalerweise möglich

 parlamentarische Debatte für den Fall, dass die Umsetzung auf Gesetzesstufe erfolgt

 Referendum möglich im Fall, dass die Umsetzung auf Gesetzesstufe erfolgt

 inhaltliche Änderungen wohl nur in Randfragen möglich



Streitbeilegungsverfahren

• Grundsätze
 Das Streitbeilegungsverfahren ist obligatorisch. Es ist rein zwischenstaatlich.
 Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet keine Streitfälle. Er kann nicht von sich aus in einem 

Schiedsgerichtsverfahren intervenieren.

• Ablauf
 erster Schritt auf diplomatisch-politischer Ebene: Verhandlung im Gemischten Ausschuss
 Fall keine Einigung in drei Monaten: paritätisch zusammengesetztes Schiedsgericht
 Falls die Auslegung oder Anwendung von EU-Rechtsakten oder die Auslegung unionsrechtlicher Begriffe in Frage 

steht: Europäischer Gerichtshof (EuGH) muss angerufen werden
 Urteil des EuGH ist für das Schiedsgericht bindend, was die Auslegungsfragen anbelangt
 Schiedsgericht trifft endgültigen Entscheid in der Hauptsache

• Ausgleichsmassnahmen
 wenn eine Partei den Schiedsspruch nicht akzeptiert oder ihn nicht richtig umsetzt
 Ausgleichsmassnahmen müssen verhältnismässig sein und der anderen Partei mitgeteilt werden
 theoretische Annahme, es bestehe eine Möglichkeit der Nichtbeachtung – daher hätten 

Ausgleichsmassnahmen „keinen Strafcharakter“



Teil 4: 
Auswirkungen im institutionellen Bereich 



Institutionelle Auswirkungen auf die Schweiz

• Kompetenzordnung
 Zuständigkeiten von Kantonen und Gemeinden
 Zuständigkeitsbereiche von Bundesrat, Parlament und Gerichten

• Auswirkungen auf die demokratischen Mitwirkungsrechte
 Vernehmlassungen / innerstaatliches Rechtsetzungsverfahren
 Referendumsrecht
 Initiativrecht

• Bedeutungsverlust des Parlaments
 Bundesversammlung als oberste Bundesbehörde
 Rechtsetzungsverfahren 

• Einschränkung der Autonomie der Gerichte
 Faktische Pflicht zur Übernahme der EuGH-Auslegung
 Vorrang von Unionsrecht



Auswirkungen für Kantone und Gemeinden

• Kompetenzordnung
 Was passiert, wenn EU-Rechtsakte Bereiche regeln, die in der Schweiz in der Zuständigkeit 

von Kantonen (oder Gemeinden) liegen?
 Beispiele: Beihilfenrecht, Wohnbaupolitik, kultureller Bereich, Energiepolitik etc.
 Autonomie von Bund und Kantonen im Steuerbereich
 Neue Aufgaben, welche die BV nicht vorsieht (Überwachung im Beihilfenrecht)

In der Schweiz legt die Bundesverfassung fest, welche Aufgaben dem Bund und welche den 
Kantonen zukommen („Kompetenzkompetenz“). Gemäss Art. 3 BV sind die Kantone souverän, 
„soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist“. Der Bund erhält 
gemäss Art. 42 BV nur diejenigen Kompetenzen, die ihm die Verfassung explizit zuweist.



Auswirkungen auf die demokratischen Mitwirkungsrechte

• Demokratische Mitwirkungsrechte / Volksrechte
 Wo Unionsrecht erlassen wird, entfällt ein innerstaatliches Rechtssetzungsverfahren
 Das Referendumsrecht wird empfindlich eingeschränkt:
• Bringt die Schweiz im Gemischten Ausschuss keinen Vorbehalt an, findet keine 

Volksabstimmung statt.
• Wird ein Vorbehalt angebracht und findet eine Volksabstimmung statt, drohen stets 

Ausgleichsmassnahmen für den Fall einer Ablehnung 
 Auch das Initiativrecht wird eingeschränkt:
• Volksinitiativen, die zu Friktionen mit den EU-Abkommen führen, könnten als ungültig erklärte 

werden.
• Volksinitiativen, die sich gegen die Übernahme eines EU-Rechtsakts richten, sind schon aus        

zeitlichen Gründen nicht möglich.



Auswirkungen auf die Stellung der Schweizer Behörden

• Bedeutungsverlust des Parlaments
 Entfallen von Vernehmlassungen und den ordentlichen Abläufen bei der Rechtssetzung
 faktische Übersteuerung durch die Schweizer Vertretung im Gemischten Ausschuss
 Vorschläge des Bundesrats:

• regelmässiges Verteilen einer Tabelle mit Rechtsetzungsprojekten
• Informationsreisen der Aussenpolitischen Kommissionen (APK) nach Brüssel
• ständige Subkommission der APK, die mit dem Bundesrat zusammenarbeitet
• Entsendung von Mitarbeitern der Parlamentsdienste nach Brüssel (bei der Schweizer Mission, aber 

bezahlt durch das Parlament)

• Einschränkung der Autonomie der Gerichte
 Druck der EU, die Rechtsordnungen zu vereinheitlichen
 dynamische Rechtsauslegung des EuGH / dynamische Rechtsübernahme durch die Schweiz
 neue Praxis des Bundesgerichts: Vorrang von internationalen Regelungen  

bzw. Unionsrecht (Ausschalten der Schubert-Praxis)



Verfassungsrechtliche Einordnung (Referendumsfrage)
• Auswirkungen auf die Kompetenzordnung

 Verletzung von Art. 3 und 42 BV / Kompetenzkompetenz wird faktisch abgetreten
 Zuständigkeitsbereiche von Kantonen und Gemeinden sind nicht mehr sicher
 neue Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden ohne Verfassungsgrundlage

• Machtverschiebung  von der Legislative zur Exekutive
 Entfallen von Vernehmlassungen und den ordentlichen Abläufen bei der Rechtssetzung
 faktische Übersteuerung des Parlaments durch die Schweizer Vertretung im Gemischten Ausschuss

• Gerichte erhalten mehr Bedeutung
 Gerichte erhalten gegenüber anderen Staatsgewalten mehr Bedeutung (sind zwar an EuGH-Praxis gebunden) 

• Demokratische Mitwirkungsrechte werden eingeschränkt
 Vernehmlassungsverfahren
 Referendums- und Initiativrecht (Bevölkerung und Kantone)

• Verletzung von Verfassungsbestimmungen: Revisionsbedarf
 Art. 121a BV (Zuwanderung)
 neue Aufgaben zur Überwachung staatlicher Beihilfen


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: Teil 1: Um was geht es?
	Slide 4: Inhalt des Vertragspakets mit der Europäischen Union
	Slide 5: Vertragspaket mit der Europäischen Union
	Slide 6
	Slide 7: Zeitlicher Ablauf
	Slide 8: Teil 2:  Zielsetzungen der EU und der Schweiz
	Slide 9: Zielsetzungen der Europäischen Union
	Slide 10: Zielsetzungen der Schweiz
	Slide 11: Teil 3:  Die Übernahme von künftigem Unionsrecht  - Zuständigkeiten und Abläufe 
	Slide 12: Gesetzgebung: Abläufe und Zuständigkeiten
	Slide 13: Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: Abläufe bei der Übernahme von Unionsrecht
	Slide 17: Abläufe beim Integrationsverfahren 
	Slide 18: Abläufe beim Äquivalenzverfahren
	Slide 19: Streitbeilegungsverfahren
	Slide 20: Teil 4:  Auswirkungen im institutionellen Bereich 
	Slide 21: Institutionelle Auswirkungen auf die Schweiz
	Slide 22: Auswirkungen für Kantone und Gemeinden
	Slide 23: Auswirkungen auf die demokratischen Mitwirkungsrechte
	Slide 24: Auswirkungen auf die Stellung der Schweizer Behörden
	Slide 25: Verfassungsrechtliche Einordnung (Referendumsfrage)

